G-ZI.: 09-TAAP-2787/AB
D-Nr.: 395427/0000

Teilegutachten

09-TAAP-2787/AB

Uber die VorschriftsméaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalem Ein- oder
Anbau von Teilen gemal3 Anlage XIX StVZO.
Prifgegenstand : Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen
8Jx17H2 Typ SATURNAS8017 5/120 ET38 MB 67,1
OPEL

: XTRA Wheels AG Germany
Hoffmeisterstrasse 19
D-58511 Liidenscheid

: XTRA Wheels AG Germany
Hoffmeisterstrasse 19
D-58511 Liidenscheid

des Herstellers

Vertrieb

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestéatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemafR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach
der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses
Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer
einer Technischen Priifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen
Die unter Ill. und IV. aufgefuhrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten

Nach der durchgeflihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tUber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen
Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der
Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein,
Betriebserlaubnis nach

§ 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis) durch die zustandige Zulassungsbehdrde
ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgemalRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestétigung der ordnungsgemafien Anderung zu
entnehmen.
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G-ZI.: 09-TAAP-2787/AB TUV

AUSTRIA
I.  Ubersicht
Ein- | zul. zul. gultig

Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Lochzahl |Mitten- |press-|Rad- [Abroll- |ab

Kennzeichnung / -kreis loch tiefe |last umfang | Fertig.

Rad Zentrierring (mm) (mm) (mm) | (kg) (mm) Datum
512072,638 SATURNAS8017 |@72,6-@67,1 |5x120 67,1 38 |720 [2150 01/07
I.1 Radbeschreibung
Hersteller : S.0.
Handelsmarke Do
Art der Sonderrader . LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz . Galvanisch verchromt mit Trennschicht
Masse des Rades : 10,56 kg

1.2 Radanschluss

Siehe Anlage

1.3 Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fur Personenkraftwagen vorgesehen.
Siehe dazu Anlage 1 zu G-ZI. 09-TAAP-2787/AB

I.4 Kennzeichnung

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der Aul3en- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingeschlagen, oder Aufkleber siehe Beispiel der Radausfiihrung SATURNA 8017 ET38

: AulRenseite . Innenseite
Herstellerzeichen Do : XTRA WHEELS
Radtyp - . SATURNAS8017
Radausfuhrung Do-- : z.B.: SATURNAS8017 ET38
Radgrole Do-- : 8,0Ix17
Einpresstiefe Do : z.B..ET38
Herstellungsdatum Do : Monat und Jahr
Herkunftsmerkmal Do : Made in China

Japanisches Priufwertzeichen Do-- Do
Zusatzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -aufR3enseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

Il. Prifgegenstand / Anderungsumfang

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderrader, wurde gemaf der "Richtlinien fur die Priifung von
Sonderradern fir Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998 gepriift.
1.1 Felge

Die MalRe und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

1.2 Werkstoff der Sonderrader

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefiihrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

11.3 Festigkeitsprifung

Ein Festigkeitsnachweis 07-0351-A00-V01 / TUV PFALZ Verkehrswesen GmbH liegt vor.
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AUSTRIA

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen mdglichen Umrustmafnahmen, wie Fahrwerkstieferlegung,
Spoiler, Federn, Stol3dampfer, Spur, Sturz, Motorleistung, Lenkrad ist eine neuerliche Begutachtung
durchzufuhren.

IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen und Hinweise fir den Hersteller

Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Um die Lesbarkeit zu gewahrleisten, darf dabei das
Teilegutachten hochstens auf DIN A5-Format verkleinert werden.

Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Priifmuster und
Handelsware.

Hinweise und Auflagen fiir den Einbaubetrieb, Anbau, Anderungsabnahme und Fahrzeughalter
Siehe Anlage 1 zu 09-TAAP-2787/AB zu (Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise)

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt. Sie ist der zustandigen
Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu
melden.

V. Priufgrundlagen und Prifergebnisse

V.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigéngigkeit der Reifen ist bei den im StraRenverkehr iblichen
Bedingungen gewahrleistet.

V.2. Fahrversuche

Freigaben der Fahrzeughersteller tiber Felgengrdl3e, Einpresstiefe und Grol3en der Bereifung liegen
teilweise nicht vor.

Fir die Verwendung der Sonderréder wurden Anbau-, Freigéngigkeits- und Handlingprufungen durchgefuhrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fir die Prifung von Sonderradern fur Kfz
und ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprufung,
und des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 ((Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und N-
Fahrzeugen unter besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit) Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den
durchgefiihrten Priifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen Ausristung der Fahrzeuge keine
Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch
mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung betrégt an den gepruften PKW weniger als 2 % der serienmélligen Spurweite.
Deshalb ist eine Prifung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.
VI. Anlagen

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

Anlage 1 OPEL VuH: XTRA WHEELS AG. 8,0Ix17 H2
Typ: SATURNAS8O017 ET38 MB 67,1
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VII. Schlussbescheinigung

Gegen die Abnahme des Anbaues des Sonderrades nach 8 19 StVZO bei festgelegtem
Verwendungsbereich bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muss eine gleichméRige und reihenweise Fertigung der R&der gewahrleisten.
Er hat dartber hinaus dafir zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag
erganzt werden, wenn
- sich am Sonderrad Anderungen in maRlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht
ergeben.
- sich beriihrte Bau- und Betriebsvorschriften der Straenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen andern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigdngigkeits- oder
fahrzeugfunktionsrelevante Daten &ndern.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gultigkeit, wenn sich entsprechende
Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Der Nachweis eines QM Systems gemaf3 Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor
(TUV PFALZ / Registrier-Nr. QA 05 113 06021).

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 4 einschlie3lich der unter VI. aufgefihrten Anlagen und darf nur in
vollem Wortlaut vervielféltigt und wiedergegeben werden.

Wien-03.11.2009
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
Priflabor DIN EN ISO/EC 17025

Deutscher
Akkreditierungs
Rat

KBA-P 00055-00

Der Sachverstandige

(Dipl.-Ing. ABEL)
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Anlage 1 OPEL VuH: XTRA WHEELS AG. 8,0Jx17 H2
Typ: SATURNAS8017 ET38 MB 67,1 AUSTIRIRA
Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
Raddaten SATURNA 8017
RadgrofRe nach Norm 8,0Ix17H2 Einpresstiefe (mm) 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl 5x120 Zentrierart Zentrierring
Ausfihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mitten ET |zul zul. Abroll | glltig ab
Kennzeichnung Kennzeichnung [loch Radlast | umf. Fertig
Rad Zentrierring (mm) (mm) | (kg) (mm) datum
512072,638 SATURNA 8017 @72,6- 967,1 67,1 38 |720 2150 01/07
Hersteller OPEL
Handelsbezeichnung kW- Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hinweise
Fahrzeug-Typ Bereich Auflagen und
ABE/EWG-Nr. Hinweise
INSIGNIA 81-162 |215/50R17 91 56G; Stufenheck; Schragheck;
0G-A 215/55R17 94 56G; Frontantrieb;
€1*2001/116*0475*.. 225/50R17 94 10B; 11G; 11H; 11K; 12A;
225/55R17 97 51A; 71K; 723; 729; 73C;
235/45R17 94 14N T4P-76S;-S01;
235/50R17 96 24\,
235/55R17 99 24M,
245/45R17 95
255/45R17 98 24M,
INSIGNIA 81-162 | |215/50R17 9IW | 56G; Kombi;
0G-A 215/55R17 94 56G; Frontantrieb;
€1*2001/116*0475*.. 225/50R17 94 10B; 11G; 11H; 11K; 12A;
225/55R17 97 51A; 71K; 723; 729; 73C;
235/45R17 94 T4A; 74P; 76S; S01;
235/50R17 96 24M,
235/55R17 99 24M,
245/45R17 95
255/45R17 98 24M,
INSIGNIA 162-191 |215/50R17 95 56G; Stufenheck; Schragheck;
0G-A 215/55R17 98 56G; Allradantrieb;
€1*2001/116*0475*.. 225/50R17 98 10B; 11G; 11H; 11K; 12A;
225/55R17 97 51A; 573; 71K; 723; 729;
235/45R17 97 73C; 74A; 74P; 76S; S01,;
235/50R17 96 24M,
235/55R17 99 24M,
245/45R17 95
255/45R17 98 24M,
INSIGNIA 162-191 |215/50R17 95 56G; Kombi;
0G-A 215/55R17 98 56G; Allradantrieb;
€1*2001/116*0475*.. 225/50R17 98 10B; 11G; 11H; 11K; 12A;
225/55R17 97 51A; 573; 71K; 723; 729;
235/45R17 97 73C; 74A; 74P; 76S; SO01,;
235/50R17 96 24M,
235/55R17 99 24M,
245/45R17 95
255/45R17 98 24M,
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Anlage 1 OPEL VuH: XTRA WHEELS AG. 8,0Ix17 H2
! AUSTRIA
Typ: SATURNAS8017 ET38 MB 67,1

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)

S01 | Muttern M14x1,5 60° Kegel 150 --

Auflagen und Hinweise

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berucksichtigung der Loadindices, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern
mussen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen.
Fur die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten
vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken
bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen,
so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaliige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu
achten, dass nur-Reifen mit gleich grof3em Abrollumfang zulassig sind.

11K). Der vorschriftsmaRige-Zustand-des-Fahrzeuges-ist-durch-einen-amtlich; anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer flr den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen|Angestellten nach Abschnitt/4 derAnlage Vllib zur StVZO
unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und
FAHRZEUGIBENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis-entsprechend dem im
Beispielkatalog zum 8§19 $tVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu lassen

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flr den hier aufgefuihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrtstméglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.
Fur diese Umrlistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die
dort aufgefuihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zulassig.

56G) Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die Montierbarkeit der Reifengréf3e auf dieser Felge
erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengréf3en an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zuldssig, wenn deren Abrollumfénge gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; der
Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuftihren.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie
zulassig.
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Anlage 1 OPEL VuH: XTRA WHEELS AG. 8,0Ix17 H2
! AUSTRIA
Typ: SATURNAS8017 ET38 MB 67,1

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auRen, die weitgehend
den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-
Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmaRigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienméaflige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

74A) Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei
ist die GewindegroRRe der serienmaligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten
beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

76S) Die Verwendung dieser Radgrof3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaf3ig mit
mindestens 18-Zoll-Radern ausgertistet sind.

S01) Zur Befestigung der Sonderrader sind die Befestigungsmittel Nr. SO1 zu verwenden.
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Anlage 1 OPEL VuH: XTRA WHEELS AG. 8,0Ix17 H2
! AUSTRIA
Typ: SATURNAS8017 ET38 MB 67,1

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241-248, 24C, 24D, 24J, 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfiillung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 241 bzw. 245 Zu Auflage 242 bzw. 246 hinter der Radmitte

Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J

)

Hinterachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 243 bzw. 247 Zu Auflage 244 bzw. 248 hinter der Radmitte
Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M
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TUV AUSTRIA S—
AUTOMOTIVE GMBH ’ u
RADER- UND REIFENPRUFUNG
AUSTRIA

Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StvVZO

Nachweis gemaf § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Fir: Leichtmetallrad Typ: SATURNA 8Jx17H2

des Herstellers/Importeurs: XTRA Wheels AG Germany 58511 Lidenscheid Datum: 03.11.2009

Bestatigung des ordnungsgemafien Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestatigt, daf? der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,
Fahrzeug-ldent-Nr.:

ordnungsgeman erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulassige Anderungen gemafR Fahrzeugschein/Anbaubestatigung/Teile-ABE *)
wurden beriicksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:

Anderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zustandigen Zulassungsbehorde
bei deren nachster Befassung mit den Papieren zu melden.

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum der Abnahme: a.a.S.o.P./Pruf-Ing.

Fahrzeugbeschreibung

B |- 2.1 2.2 L |- 9 P21 T
J | 4 18 | - 19
E | 3] 20 |- G
D1 - 12 |- 13 |- Q
v | - F1 |- F.2
s 71 |- 72 | - 7.3
81 |- 82 | - 8.3
ul |- u2 |- us |-
D3 |- 01 |- 02 |- | s1]- [s2]-
2 |- 15.1
15.2
¥ 15.3
Vo | - R |- IERE
14 K
P3| - 6 |- |17 [- [ 16 |-
10 |- | 141 | | P1 |- 21
22




	Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor  
	(TÜV PFALZ / Registrier-Nr. QA 05 113 06021). 

